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I. Betreibungswesen

1. Auszug aus dem Betreibungsregister
Der eigentliche Betreibungsregisterauszug enthält eine Liste sämtlicher 
Betreibungen, die im Laufe der vergangenen fünf Jahre beim betreffenden 
Betreibungsamt gegen den Schuldner eingeleitet worden sind, und zwar 
unter Angabe des Namens des betreibenden Gläubigers und eines allfäl-
ligen Vertreters, des Forderungsbetrags, des Datums sowie des aktuellen 
Standes der Betreibung. Aufgeführt werden auch eingestellte Betreibun-
gen sowie die Betreibungen, welche infolge Ablauf der Jahresfrist von Art. 
88 SchKG nicht fortgesetzt werden können. Nicht Inhalt der Betreibungs-
auskunft bilden dagegen Betreibungen, die der Gläubiger zurückgezogen 
hat (Art. 8a Abs. 3 SchKG), auch wenn der Rückzug nach Bezahlung der 
Forderung erfolgt ist (BGE 126 III 476, 477 f.).

Die Betreibungsregisterauskunft enthält im Weiteren die Zahl der im be-
treffenden Betreibungskreis verzeichneten noch nicht getilgten Verlust-
scheine aus Pfändungen aus den letzten 20 Jahren. Ältere Verlustscheine 
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sind nicht aufzuführen, selbst wenn sie aufgrund einer verjährungsunter-
brechenden Handlung des Gläubigers noch gültig bestehen. Die Löschung 
eines Verlustscheins hat keinen Einfluss auf allfällige Betreibungen, die 
mit diesem in Zusammenhang stehen. In der Betreibungsregisterauskunft 
aufzuführen sind zudem die Konkurseröffnungen sowie der Abschluss der 
Konkursverfahren, die im Laufe der vergangenen fünf Jahre dem betref-
fenden Betreibungsamt gemeldet worden sind. Verlustscheine aus Kon-
kursen sind nicht aufzuführen.

Wichtig: Bei den nachfolgenden Dokumenten handelt es sich um Musterdoku-
mente. Um möglichst alle Eventualitäten aufzuzeigen wurden pro Thema u.a. 
verschiedene Auszüge verwendet.

2. Informationen zum Auszug

1 Nummer des Betreibungs registerauszugs

2 Name Person / Firma auf welche der  
Auszug lautet

3 Rechtliche Hinweise

4 Informationen zu Zu- und Wegzug - Hier 
werden Wohnsitze der letzten fünf Jahre 
in der Region (in diesem Bsp. Region 
Bern-Mittelland) angezeigt. Auf dem 
Betreibungsregisterauszug sind nur kan-
tonale Informationen ersichtlich.
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3. Abkürzungsverzeichnis

ZB Betreibung eingeleitet

RV Rechtsvorschlag

Z Bezahlt (an Betreibungsamt)

E Erloschen

P Pfändung

X Verlustschein nach Art. 115 SchKG

PA Pfandausfallschein nach Art. 158 SchKG

KA Konkursandrohung

V Verwertung

DB Befriedigung nach Verwertung

DV Verlustschein nach Art. 149 SchKG

K	 Konkurseröffnung

CP poursuite introduite

O opposition

P	 payé	(à	l’office)

E extinction

SA saisie

X acte de défaut de biens (art. 115 LP)

CI	 cercificat	d’insuffissance	de	gage	

CF commination de faillite

V réquisition de vente

RP réalisation avec paiement intégral

RD acte de défaut de biens (art. 149 LP)

F faillite

5 Aufgeführte Betreibungen sind immer 
innerhalb der Trennstriche zu verstehen - 
das aufgeführte Datum ist das Datum des 
Betreibungsbegehrens

6	 Informationen	zu	den	offenen	Verlust-
scheinen der letzten 20 Jahre
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II. Verlustschein-Journal

Um den korrekten, offenen Betrag zu sehen, sollte immer das Verlust-
schein-Journal beigezogen werden. Obwohl auch auf der Schuldner-In-
formation diverse Beträge aufgeführt sind, ist dies kein offizielles Doku-
ment und somit auch nicht aussagekräftig, um den effektiven offenen 
Betrag zu eruieren. Das Verlustschein-Journal geht max. 20 Jahre, auf An-
fang des Kalenderjahres, zurück. Gläubiger und Behörden können das 
Journal beantragen. 

Es gibt zwei verschiedene Auszüge: 
• Verlustschein-Status: Alle  

Hier sind alle Verlustscheine unabhängig ihres Status ersichtlich. Es 
kann sein, dass Verlustscheine doppelt aufgeführt sind. Am Ende des 
Fortsetzungsverfahrens resultiert ein Verlustschein, wenn die Schuld 
nicht einbringlich ist. Mit diesem Verlustschein kann später erneut 
versucht werden, die Schuld einzutreiben, also erneut ein Fortset-
zungsverfahren losgetreten werden. Bei erneuter Uneinbringlichkeit 
der Schuld resultiert wiederum ein Verlustschein (Achtung: die Schuld 
besteht dadurch nicht mehrfach). Damit auch zedierte (abgetretene) 
Forderungen aufgeführt werden, muss das Verlustschein-Journal mit 
dem Status «alle» verlangt werden. 

• Verlustschein-Status: Offen  
Hier werden lediglich die offenen Verlustscheine aufgeführt. 

Beim Beizug der Akten ist aufzuführen, welche Version des Auszuges ge-
wünscht wird. Geht aus dem Aktenbeizug diesbezüglich nichts hervor, 
dann erstellt das Betreibungsamt ein Verlustschein-Journal mit dem Sta-
tus «Alle».

Im Verlustschein-Journal wird zwischen Verlustschein nach Art. 115 oder 
149 SchKG unterschieden: Wenn kein pfändbares Vermögen vorhanden 
war, so gilt die Pfändungsurkunde als Verlustschein (Art. 115 SchKG). Wenn 
es etwas zu pfänden gab, so wird über den Fehlbetrag ein Verlustschein 
i.S.v. Art. 149 SchKG ausgestellt.
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Art. 115 SchKG; Pfändungsurkunde als Verlustschein

1 War kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die 
Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Artikels 149.

2 War nach der Schätzung des Beamten nicht genügendes Vermögen 
vorhanden, so dient die Pfändungsurkunde dem Gläubiger als 
provisorischer Verlustschein und äussert als solcher die in den Artikeln 
271 Ziffer 5 und 285 bezeichneten Rechtswirkungen.

3 Der provisorische Verlustschein verleiht dem Gläubiger ferner das 
Recht, innert der Jahresfrist nach Artikel 88 Absatz 2 die Pfändung neu 
entdeckter Vermögensgegenstände zu verlangen. Die Bestimmungen 
über den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111) sind anwendbar.

Art. 149 SchKG; Verlustschein, Ausstellung und Wirkung

1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für  
den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein.  
Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.

1bis Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe  
des Verlustes feststeht.

2 Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 
und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 
erwähnten Rechte.

3 Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des 
Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.

4 Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete 
Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige 
Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen 
müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
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Informationen zum Verlustschein-Journal

1 Journal mit Verlustschein-Status 
«alle» - beinhaltet auch die «abgelösten»

2 Zeitraum der aufgeführten Verlust-
scheine – geht max. 20 Jahre zurück, 
auf Anfang Kalenderjahr

3	 GF=	Geschäftsfall	–	Entspricht	 
der Betreibungsnummer  
im Betreibungsregisterauszug

4 Gesamttotal aller Verlustscheine
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III. Schuldner-Information

Die Schuldner-Information ist kein amtliches Dokument. Hier sind auch 
zurückgezogene oder gelöschte Betreibungen ersichtlich. Bezahlt der 
Schuldner die Betreibung beim Betreibungsamt, so erscheint die Forde-
rung weiterhin auf dem Betreibungsregisterauszug mit dem Vermerk «Z» – 
bezahlt an Betreibungsamt». Gläubiger sind nicht verpflichtet die Betrei-
bungen zurückzuziehen, nachdem diese bezahlt wurden. 

Schuldner und Gläubiger erhalten dieses Dokument i.d.R. nicht, Be-
hörden hingegen schon.

Die Schuldner-Information reicht 5 Jahre zurück. Um die effektiv offenen 
Forderungen zu sehen, ist das Verlustschein-Journal hinzuzuziehen.

Informationen zur Schuldner-Information

1 Name des Schuldners

2 Zeitraum der Schuldner-Information 
- geht max. 5 Jahre zurück, auf Anfang 
Kalenderjahr

3	 Nummer	Geschäftsfall	(GF)	und	Nummer	
Pfändungsgruppe (PG)

4 Gläubiger sowie ein allf. Gläubigervertreter

5 Forderung und Ergebnis – Betrag bei  
«Ergebnis» = Summe Zahlungseingang

6 Restschuld und Verlust

7 Status und Gläubigerreferenz 
– z.B. Status «Erloschen» meint, dass  
die Betreibung nicht mehr fortgesetzt 
werden kann. 
– z.B. Status «Betreibung zurückgezogen» 
meint, Gläubiger zieht Betreibung zurück 
und diese erscheint auf dem Auszug  
aus dem Betreibungsregister nicht mehr.
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Weitere Informationen zum Auszug:
• Bezahlt an Betreibungsamt: Die Betreibung wurde bezahlt (via Be-

treibungsamt). Deshalb ist auch keine Restschuld oder kein Verlust 
aufgeführt.

• Gläubiger-Referenz: Diese wird vom Betreibungsbegehren des Gläubi-
gers übernommen, wodurch die Zuteilung beim Gläubiger einfacher ist.

Wichtig: Total Verlust (11) bedeutet nicht, dass diese Zahl mit den offenen 
Forderungen gem. Verlustschein-Journal übereinstimmt! Deshalb zwingend 
Verlustschein-Journal beachten.

6 Restschuld und Verlust

8 Total Forderung: Alle Forderungen, egal 
welche Art (Betreibung, Verlustschein), 
auch der Doppelten

9 Total Ergebnis: Geld, welches beim 
Schuldner durch Betreibungsamt ein-
getrieben und an die Gläubiger vergütet 
werden konnte

10 Total Restschuld: Alle noch hängigen/
offenen	Forderungen	–	also	keine	 
Verlustscheine

11 Total Verlust: Nicht gedeckte Forderungen



44 / 85

Heft 33 / Winter 2023
33e cahier / hiver 2023

IV. Gruppenabrechnung

Alle Gläubiger, die vor einem Pfändungsvollzug oder innerhalb von 30 Ta-
gen danach das Fortsetzungsbegehren stellen, bilden zusammen eine 
Pfändungsgruppe, deren Mitglieder bei der Pfändung gemeinsam und 
gleichberechtigt berücksichtigt werden. Die Rangordnung erfolgt gem. 
Art. 219 SchKG.

Die Gruppenabrechnung ist eine Zusammenfassung über sämtliche 
Handlungen / Aktivitäten, welche innerhalb dieser Pfändungsgruppe voll-
zogen wurden. Es sind Informationen zu Pfändungen und Verwertungs-
begehren ersichtlich. Werden zu bestimmten Aktivitäten genauere Details 
benötigt, können diese beim Betreibungsamt verlangt werden.

Die Gruppenabrechnung muss mit dem Aktenbeizug explizit ver-
langt werden.

Informationen zur Gruppen-Abrechnung

1 Status und Art der Pfändung

2 Nummer Pfändungsgruppe 

3 Information zur Pfändung und Verwertung

4 Gläubiger innerhalb dieser Pfändungs-
gruppe (auch mehrere möglich)

5 Aktivitäten innerhalb Pfändungsgruppe 
(Details können angefragt werden)
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V. Sonstiges

1. Gläubiger
Erhalten lediglich auf Verlangen den Betreibungsregisterauszug. Auf ex-
plizite Anfrage der Gläubiger wird ihnen auch das Verlustschein-Journal 
ausgestellt.

Gläubiger sind dafür verantwortlich, dem Betreibungsamt die aktu-
elle Aufenthaltsadresse des Schuldners mitzuteilen und/oder diese ggf. 
abzuklären. 

2. Zahlungsbefehl
Der Schuldner muss nicht bestätigen, dass ihm der Zahlungsbefehl (ZB) 
ausgehändigt wurde. Der/die Mitarbeiter/in des Betreibungsamtes muss 
festhalten, wem der Zahlungsbefehl zugestellt worden ist (qualifizierte 
Zustellung).

Überschneidet sich eine Betreibung mit dem Umzug des Schuldners 
und kann ihm der Zahlungsbefehl deshalb nicht mehr zugestellt werden, 
wird der ZB mit einem entsprechenden Vermerk an den Gläubiger retour-
niert und der Gläubiger muss eine neue Betreibung beim neu zuständi-
gen Betreibungsamt einleiten. 

Zieht der Schuldner erst nach Zustellung des Zahlungsbefehls weg, 
muss der Gläubiger das Fortsetzungsbegehren beim neu zuständigen Be-
treibungsamt einreichen.

Der Zahlungsbefehl wird jeweils im Doppel ausgestellt. Ein Exemplar 
ist für den Schuldner, das andere für den Gläubiger (bei einer allfälligen 
Beistandschaft des Schuldners, wird auch noch ein Doppel an den Bei-
stand zugstellt).

3. Pfändungsvollzug in Abwesenheit / Veröffentlichung SHAB
Es gibt diverse Arten von Pfändungsvollzügen in Abwesenheit. 

a. Der Schuldner wurde vor kurzem bereits verhört, und die Lohnpfän-
dung verläuft reibungslos. Das bedeutet, dass die fälligen Beträge 
regelmässig vom Arbeitgeber an das Betreibungsamt überwiesen 
werden oder der Schuldner durch den Sozialdienst unterstützt wird, 
wodurch auch nichts gepfändet werden kann. In beiden Fällen wird 
dem entsprechenden Schuldner eine Pfändungsankündigung (siehe 
Print) zugestellt, in der festgehalten wird, dass sich die finanzielle 
Situation des Schuldners seit dem letzten Pfändungsvollzug nicht 
verändert hat. Aufgrund dieser Umstände wird das Betreibungsamt 
den Pfändungsvollzug in Abwesenheit des Schuldners durchführen.
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b. Ein Pfändungsvollzug in Abwesenheit des Schuldners erfolgt allen-
falls auch mittels Publikation im Amtsblatt und SHAB, sofern ein Pfän-
dungssubstrat bereits gesichert wurde und der Schuldner entzieht 
sich dem Pfändungsvollzug. 

Entzieht sich der Schuldner der Zustellung des Zahlungsbefehls, so erfolgt 
die Zustellung mittels Publikation im Amtsblatt und SHAB. Wird der Zahlungs-
befehl als ultima ratio im SHAB publiziert.

4. Report
Das Betreibungsamt kann von jeder Pfändungsgruppe bzw. Betreibung 
einen Report drucken. Daraus geht hervor, was bisher innerhalb der 
Pfändungsgruppe bzw. Betreibung gemacht wurde. 


